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BESCHLUSS Nr. 999 
EMPFEHLUNG BETREFFEND DIE WIEDERBESTELLUNG VON 

BOTSCHAFTER JANEZ LENARČIČ ALS DIREKTOR DES BÜROS 
FÜR DEMOKRATISCHE INSTITUTIONEN UND 

MENSCHENRECHTE 
 
 
 Der Ständige Rat – 
 
 Bezug nehmend auf die Charta von Paris 1990 und den Beschluss des Ministerrats 
über die Entwicklung des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte 
(BDIMR), der auf dem zweiten Ministerratstreffen 1992 in Prag verabschiedet wurde, 
 
 unter Hinweis darauf, dass die Amtszeit des derzeitigen Direktors des BDIMR, Janez 
Lenarčič, am 30. Juni 2011 endet, – 
 
1. ersucht den Vorsitzenden des Ständigen Rates, den in Dokument MC.DD/1/11/Rev.1 
vom 17. Mai 2011 enthaltenen Beschlussentwurf des Ministerrats betreffend die Wieder-
bestellung von Botschafter Janez Lenarčič als Direktor des BDIMR an den Amtierenden 
Vorsitz weiterzuleiten; 
 
2. empfiehlt, dass der Ministerrat diesen Beschluss im Rahmen eines Verfahrens der 
stillschweigenden Zustimmung verabschiedet, dessen Einspruchsfrist am 30. Mai 2011, 
12.00 Uhr MEZ, endet. 
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INTERPRETATIVE ERKLÄRUNG 
GEMÄSS ABSCHNITT IV.1 (A) ABSATZ 6 

DER GESCHÄFTSORDNUNG DER ORGANISATION FÜR 
SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 

 
 
Die Delegation Kanadas (auch im Namen Islands, Liechtensteins, Norwegens und der 
Schweiz): 
 
„Herr Vorsitzender, 
 
 ich habe heute die Ehre, im Namen Islands, Liechtensteins, Norwegens, der Schweiz 
und Kanadas das Wort zu dieser sehr wichtigen Frage zu ergreifen und Ihnen diese 
interpretative Erklärung zur Kenntnis zu bringen. 
 
Herr Vorsitzender, 
 
 wenn wir in diesem Fall ausnahmsweise mit einer Bezugnahme auf die Charta von 
Paris 1990 und dem Wort ‚Wiederbestellung’ anstatt ‚Verlängerung’, das das geeignetere 
gewesen wäre, einverstanden sind, betonen wir gleichzeitig mit Nachdruck, dass dies keine 
Zustimmung zu einer Auslegung bedeutet, die Zweifel an der Gültigkeit früherer oder 
künftiger Verlängerungen der Amtszeit der Leiter von Institutionen zuließe. 
 
 Danke, Herr Vorsitzender.“ 
 

 


